
S T A D T  R Ü S S E L S H E I M   

 

 

 

 
 Rüsselsheim, den 18.04.2018 
 
 

BEKANNTMACHUNG 

 
der 17. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 

 

am Donnerstag, den 26.04.2018, 17:00 Uhr 
 

Rathaus, Großer Sitzungssaal 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Führung durch die Ausstellung zum 
„Städtebaulichen Ideenwettbewerb Friedensplatz bis Löwenplatz“ in der Lobby vor dem 
Ratssaal statt. 
 
Danach wird die Sitzung im großen Sitzungssaal fortgesetzt. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den Punkten 
der Tagesordnung statt. 
 

Tagesordnung 
 

DS-NR. TOP 
 
 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
 2 Einzelhandelsentwicklung in Rüsselsheim am Main und den 

Nachbarkommunen - mündlicher Bericht 
Referentin: Frau Sobotta, Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. 
Jansen, Köln 

 
324/16-
21 

3 Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Stadt 
Rüsselsheim am Main 2014 - 2019 
hier: Umwandlung der Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-
Schule Rüsselsheim am Main in eine Integrierte Gesamtschule 
Bezug: DS 383/11-16 - Schulentwicklungsplan für die Stadt 
Rüsselsheim 2014-2019 
DS 169/16-21 - Weiterentwicklung der Gerhart-Hauptmann-Schule 
DS 171/16-21 - Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt 
Rüsselsheim am Main 

 
334/16-
21 

4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung der 3-Feldsporthalle 
hier: Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen nach Abschluss der 
Entwurfsplanung 
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DS-NR. TOP 
 
328/16-
21 

5 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule - Sophie-Opel-
Schule Rüsselsheim - hier: Abschluss der Entwurfsplanung 
Sportanlage 
Bezug: DS-Nr. 115/16-21 (Grundsatzentscheidungen zum weiteren 
Vorgehen) und die Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am 20.09.2016 zum aktuellen Sachstand des Neubaus Kooperative 
Gesamtschule, Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule 

 
325/16-
21 

6 Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab drei 
Jahren bis zum Schuleintritt 2018/2019 

 
335/16-
21 

7 Danziger Anlage, Errichtung einer zweigeschossigen Kindertagesstätte 
in Modulbauweise für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt mit 
vier Gruppen (80 Plätze) 
hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 

 
 8 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 

J. Walczuch 

Vorsitzender 
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Rüsselsheim, den 07.05.2018 
 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 

 
der öffentlichen Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 

 
vom Donnerstag, den 26.04.2018 um 17:00 Uhr 

 
 

 „A“ 
 

TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die 16. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 
08.03.2018 wird einstimmig genehmigt. 
 
 

TOP 2 Einzelhandelsentwicklung in Rüsselsheim am Main und den 

Nachbarkommunen - mündlicher Bericht 

Referentin: Frau Sobotta, Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, 

Köln 
 
Herr Oberbürgermeister Bausch und Herr Stadtrat Kraft leiten in das Thema ein. Herr 
Schipper, städtische Wirtschaftsförderung, referiert zum Thema Gewerbe und 
Einzelhandel. 
Herr Kohmann präsentiert das Thema Einzelhandelsstandorte. 
Frau Sobotta präsentiert das Thema Einzelhandelsentwicklung in Rüsselsheim am Main 
und den städtischen Nachbarkommunen. 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
Die Präsentationen von Frau Sobotta und Herrn Kohmann werden dem Ausschuss in 
digitaler Form zur Verfügung gestellt. 
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TOP 3 Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Stadt 

Rüsselsheim am Main 2014 - 2019 

hier: Umwandlung der Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-

Schule Rüsselsheim am Main in eine Integrierte Gesamtschule 

Bezug: DS 383/11-16 - Schulentwicklungsplan für die Stadt 

Rüsselsheim 2014-2019 

DS 169/16-21 - Weiterentwicklung der Gerhart-Hauptmann-Schule 

DS 171/16-21 - Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt 

Rüsselsheim am Main 

DS-Nr. 324/16-21 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der 

Stadtverordnetenversammlung einstimmig bei 4 Stimm-Enthaltungen dem 

nachstehenden Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 

A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Teilfortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes für die Stadt Rüsselsheim am Main 2014-2019 / Umwandlung 
der haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-Schule Rüsselsheim am Main in eine 
Integrierte Gesamtschule zur Kenntnis. 
 

B. Beschluss 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Umwandlung  
der Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-Schule Rüsselsheim 
am Main in eine fünfzügige Integrierte Gesamtschule zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt und beauftragt den Magistrat alle hierfür notwendigen 
Schritte einzuleiten. 
 
2. Unter dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung und der damit  
verbundenen Möglichkeit der Besetzung einer entsprechenden Projekt- 
leiterstelle im Fachbereich Gebäudewirtschaft, beauftrag die Stadtver- 
ordnetenversammlung gleichzeitig den Magistrat mit den vorbereiten- 
den Arbeiten (Leistungsphase 0) für die weiteren Umsetzungsschritte 
der notwendigen baulichen Maßnahmen an der Gerhart-Hauptmann- 
Schule zu beginnen. 
 

 

TOP 4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung der 3-Feldsporthalle 

hier: Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen nach Abschluss der 

Entwurfsplanung 

DS-Nr. 334/16-21 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der 

Stadtverordnetenversammlung einstimmig dem nachstehenden 

Beschlussvorschlag zuzustimmen. 

 

I. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
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1. das Ergebnis der Entwurfsplanung mit der zugehörigen Kosten- 
 berechnung und Terminplanung. 
 
2. das Budget zur Sanierung der Sporthalle beträgt 4.500.000 €. 
 
3. dass die Haushaltsmittel im Finanzhaushalt 2019 bei der Investi- 
 tionsnr. 03022251AF (Gerhart-hauptmann-Schule, Sanierung 3- 
 Feldsporthalle) entsprechend angepasst werden. 
 
4. dass im Rahmen des Kommunalförderungsgesetzes die Maß- 
 nahme grundsätzlich mit bis zu 700.000 € förderungsfähig ist und die 
 Maßnahme bis zum 31.12.2020 abzuschließen ist. 
 

II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass, auf ‚Basis der vor- 
liegenden Entwurfsplanung mit dem dazugehörigen Terminplan, die  
Maßnahme durchgeführt wird. 
 
Protokollnotiz: 
Herr Stadtrat Kraft betont, dass für die sanierungsbedürftige Mehrzweckhalle eine 
Sanierung oder ein Neubau möglich ist. 
 

 

TOP 5 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule - Sophie-Opel-

Schule Rüsselsheim - hier: Abschluss der Entwurfsplanung 

Sportanlage 

Bezug: DS-Nr. 115/16-21 (Grundsatzentscheidungen zum weiteren 

Vorgehen) und die Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung 

am 20.09.2016 zum aktuellen Sachstand des Neubaus Kooperative 

Gesamtschule, Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule 

DS-Nr. 328/16-21 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der 

Stadtverordnetenversammlung bei 8 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

Enthaltungen der DS-Nr. 328 mit Mehrheit zuzustimmen. 
 

I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
 
1. das Ergebnis der Entwurfsplanung für die Sportanlage mit der 
 zugehörigen Kostenschätzung und Terminplanung, 
 
2. dass die erforderlichen Mittel im Hhaushalt 2018 ff. entsprechend 
 zur Verfügung stehen, 
 
3. dass der Magistrat mit der Turn- und Sportgemeinschaft Rüs- 
 selsheim e. V. (TUS) einen Kaufvertrag für die Sportanlage be- 
 nötigte Teilfläche abgeschlossen hat, 
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4. dass der Antrag auf Rodungsgenehmigung zur dauerhaften Um- 
 wandlung von Wald gestellt und das „Wäldchen“ inzwischen ge- 
 rodet wurde. 
 
5. dass das Gelände, das vom Baseball Club Moskitos genutzt 
 wird, soweit wie möglich unberührt bleibt. 
 

II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass auf Basis der vor- 
liegenden Entwurfsplanung die Maßnahme „Sportanlage“ für ein Ge- 
samtbudget von 2,715 Mio. €/Brutto durchgeführt wird. 
 

 

TOP 6 Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab drei 

Jahren bis zum Schuleintritt 2018/2019 

DS-Nr. 325/16-21 
 

Frau Stadtv. Rücker teilt mit, dass im Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss der 
Punkt 1 des Beschlusses in einen Grundsatzbeschluss geändert wurde und dass der 
Magistrat beauftragt wurde, eine Detailvorlage zu erstellen. 
 
Der Beschluss wird wie folgt ergänzt: 
 
Punkt 1 entsprechend des SozIJA: 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt grundsätzlich auf dem Gelände der 
Gewobau den Bau einer dreigruppigen Einrichtung für den Grundschulbezirk 
Goetheschule (Grundstücke Berliner Straße/Essener Straße).“ 
 
Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung erneut eine Drucksache zur 
Beschlussfassung vor. 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der 

Stadtverordnetenversammlung einstimmig der DS-Nr. 325 mit den Ergänzungen 

zuzustimmen. 
 

 

TOP 7 Danziger Anlage, Errichtung einer zweigeschossigen 

Kindertagesstätte in Modulbauweise für Kinder ab drei Jahren bis zum 

Schuleintritt mit vier Gruppen (80 Plätze) 

hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 

DS-Nr. 335/16-21 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der 

Stadtverordnetenversammlung einstimmig der DS-Nr. 335 zuzustimmen. 
 

I. Kenntnisnahme 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
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1. dass für die Bebauung der Parzelle 623/1 auf der Grünanlage Danziger Anlage mit 
einer Kindertagesstätte in Modulbauweise eine vorübergehende und befristete 
Befreiung von fünf Jahren vom Bebauungsplan notwendig ist. 

  
2. dass für die Interimslösung einer Kindertageseinrichtung auf der Parzelle 623/1 

Einschränkungen bezüglich Fluglärmschutzzonen nach dem Fluglärmschutzgesetz 
und daher erhöhte Anforderungen an den Schallschutz bestehen.  

 
3. dass im Rahmen einer Voruntersuchung auf Grundlage des von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Raumprogrammes eine 
Interimslösung für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt mit vier Gruppen 
möglich ist und das Außengelände mit einer Fläche von ca. 1.000 m² vorhanden ist. 

 

II. Beschluss 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. die Errichtung einer Kindertagesstätte in Modulbauweise mit vier Gruppen (80 
Kinder) für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt am Standort Danziger 
Anlage (Grünanlage) auf der Grundlage des beigefügten Raumprogramms (Anlage 
1) mit einem Budget von 2,6 Mio. €. 

 
2. den Kauf des Gebäudes in Abhängigkeit vom Ergebnis der Submission, hierfür wird 

eine DS für den PBUA am 23.08.2018 erstellt. 
 

3. dass aufgrund der engen Zeitvorgaben die Vergabe der Modulanlage durch den 
PBUA am 23.08.2018 abschließend erfolgen wird.  

 

 

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen 
 
Herr Stadtv. Kleinböhl fragt an, ob in der Frankfurter Straße / Einfahrt Mainstraße eine der 
zwei hintereinander stehenden Ampeln entfernt werden kann. 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass die Thematik bereits geprüft wird. 
 
Frau Stadtv. Theodoridou teilt mit, dass es durch das Abbiegen von der Frankfurter 
Straße nach rechts in Richtung Friedensstraße zu gefährlichen Situationen kommen 
könnte. 
 
Herr Stadtv. Schneckenberger teilt mit, dass in der Grundschule Königstädten die 
Toilettenanlagen gelitten haben. 
Die Verwaltung wird die Situation begutachten. 
 
Herr Stadtv. Schneckenberger fragt an, wann die noch auf dem Marktplatz zu pflanzenden 
Bäume kommen. 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass eine Arbeitsgruppe die Gesamtsituation Marktplatz 
untersucht und dass eine entsprechende Vorlage kommen soll. 
 
Der Vorsitzende verteilt, im Namen von Frau Stadträtin Flörsheimer, einen Zeitungsartikel 
über eine Ausstellung in Frankfurt zum Thema fahrradgerechte Stadtplanung. 
 
Herr Stadtrat kraft teilt mit, dass die Wegesanierung im Ostpark abgeschlossen ist. 



- Seite 6 - 

 

Öffentliche Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 26.04.2018 Seite 6 

 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass zur Förderung der Biodiversität Wiesenbereiche extensiv 
gepflegt werden sollen. Der entsprechende Vermerk ist als Anlage beigefügt. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die WsR am kommenden Sonntag, im Wohngebiet 
Hasengrund, zur Förderung der Biodiversität Samen für eine Bienenweide ausbringen will. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Stadt Rüsselsheim am 
Main 2014 - 2019 
hier: Umwandlung der Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-Schule 
Rüsselsheim am Main in eine Integrierte Gesamtschule 
Bezug: DS 383/11-16 - Schulentwicklungsplan für die Stadt Rüsselsheim 2014-
2019 
DS 169/16-21 - Weiterentwicklung der Gerhart-Hauptmann-Schule 
DS 171/16-21 - Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt 
Rüsselsheim am Main 
 

 
M-Nr.: 115/18 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Teilfortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes für die Stadt Rüsselsheim am Main 2014 – 2019 / Umwandlung der 
Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-Schule Rüsselsheim am Main in eine Integrierte 
Gesamtschule zur Kenntnis. 
 
B. Beschluss 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Umwandlung der Haupt- und Realschule 

Gerhart-Hauptmann-Schule Rüsselsheim am Main in eine fünfzügige Integrierte 
Gesamtschule zum nächst möglichen Zeitpunkt und beauftragt den Magistrat alle hierfür 
notwendigen Schritte einzuleiten. 

2. Unter dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung und der damit verbundenen Möglichkeit der 
Besetzung einer entsprechenden Projektleiterstelle im Fachbereich Gebäudewirtschaft, 
beauftragt die Stadtverordnetenversammlung gleichzeitig den Magistrat mit den 
vorbereitenden Arbeiten (Leistungsphase 0) für die weiteren Umsetzungsschritte der 
notwendigen baulichen Maßnahmen an der Gerhart-Hauptmann-Schule zu beginnen. 

 
 
Begründung: 
 
A. Ziel 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 324/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



Die Stadt Rüsselsheim am Main stellt mit ihren Schulen ein möglichst wohnortnahes und 
bedarfsgerechtes schulisches Angebot zur Verfügung, das eine optimale Chancengerechtigkeit und 
längeres gemeinsames Lernen ermöglicht. 
Die Schulen sollen so ausgestattet sein, dass sie den Anforderungen an modernen, inklusiven 
Unterricht entsprechen. 
 
B. Ausgangslage 
Die Gerhart-Hauptmann-Schule hat im Februar 2017 erstmalig einen Antrag auf Umwandlung von 
einer Haupt- und Realschule mit Förderstufe in eine Integrierte (schulformübergreifende) 
Gesamtschule auf der Grundlage eines Beschlusses der Schulkonferenz vom 8.12.2016 gestellt.  
 
Diese Organisationsänderung bedarf nach § 146 HSchG (Hessisches Schulgesetz) als Grundlage 
für die Genehmigung durch das Hessische Kultusministerium einer Fortschreibung des aktuellen 
Schulentwicklungsplanes.  
 
C. Beschlusshistorie 
Mit der Drucksache 383/11-16 (Schulentwicklungsplan für die Stadt Rüsselsheim 2014–2019) hat 
die Stadtverordnetenversammlung den aktuell gültigen Schulentwicklungsplan beschlossen. Das 
Hessische Kultusministerium hat den Schulentwicklungsplan genehmigt. 
 
Der Stadtverordnetenversammlung wurde mit der DS 169/16-21 – Weiterentwicklung der Gerhart-
Hauptmann-Schule ein Zwischenbericht zur weiteren Schulentwicklung der Gerhart-Hauptmann-
Schule vorgelegt.  
 
Mit der DS 171/16-21 (Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Rüsselsheim am Main) 
hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.04.2017 die Teilfortschreibung des aktuell gültigen 
Schulentwicklungsplanes beauftragt. 
 
 
D. Teilfortschreibung 
Die Gerhart-Hauptmann-Schule hat sich zwischenzeitlich im Rahmen eines internen 
Schulentwicklungsprozesses intensiv mit der Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule 
auseinandergesetzt und ein entsprechendes Konzept erarbeitet. In der Folge wurde der erste 
Antrag der Gerhart-Hauptmann-Schule zur Organisationsänderung modifiziert und von den 
schulischen Gremien verabschiedet (Anlage 1). Das beigefügte pädagogische Konzept (Anlage 2) 
ist Grundlage für die Fortschreibung.  
 
Nach Auswertung aller vorliegenden Unterlagen und Daten zur Bedarfsentwicklung empfiehlt das 
mit der Teilfortschreibung beauftragte Beratungsbüro, dem Antrag der Schule zu folgen und die 
Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-Schule in eine fünfzügige Integrierte Gesamtschule 
umzuwandeln. Der Bericht ist als Anlage beigefügt (Anlage 3). 
 
Eine Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes zur Organisationsänderung empfiehlt ebenfalls die 
Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule (Anlage 4). 



 
E. Bauliche Situation 
Die Gerhart-Hauptmann-Schule ist, wie bereits mehrfach berichtet, in einem schlechten baulichen 
Zustand. Aktuell musste aufgrund einer Schimmelbelastung das Gebäude C geräumt werden. Der 
bauliche Zustandsbericht zum Gebäude A ist beigefügt (Anlage 5). Für die weitere Entwicklung der 
Schule sind deshalb so schnell als möglich die erforderlichen vorbereitenden Planungsaufgaben der 
so genannten Leistungsphase 0 in die Wege zu leiten. Dies setzt jedoch voraus, dass die unter 
Beschlusspunkt 2 benannte erforderliche Personalressource im Fachbereich Gebäudewirtschaft zur 
Verfügung steht.  
 
F. Auswirkungen auf Dritte 
Die Auswirkungen auf die Schulen der Sekundarstufe I sind im Bericht des Büros „Bildungsberatung 
Martin Scharlau“ (Anlage 3) dargelegt. 
 
G. Kosten 
Personal-, Planungs- und Investitionsmittel für die bauliche Weiterentwicklung der Schule sind im 
Haushaltsplan 2018 vorgesehen.  
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Antrag und Beschlüsse der Schulgemeinde 
 
Anlage 2: Konzept der Gerhart-Hauptmann-Schule zur Umwandlung in eine Integrierte 

Gesamtschule 
 
Anlage 3: Schulentwicklungsplanung für die Stadt Rüsselsheim am Main 

Teilfortschreibung: Umwandlung der Haupt- und Realschule Gerhart-Hauptmann-
Schule Rüsselsheim am Main in eine Integrierte Gesamtschule 

 
Anlage 4: Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes  
 
Anlage 5:  Baulicher Zustandsbericht Gebäude A Gerhart-Hauptmann-Schule in Königstädten 
 
Rüsselsheim am Main, den 10.04.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



Anlage 1 
 

 SCHULE 
GERHART-HAUPTMANN 
 

 HAUPT- UND REALSCHULE 

 MIT FÖRDERSTUFE DER       STADT RÜSSELSHEIM AM MAIN 

 
 

 

  
Gerhart-Hauptmann-Schule ▫ Im Reis 51 ▫ 65428 Rüsselsheim am Main▫ Tel. 06142/310010 ▫ Mail: mail@g-h-s.net ▫ Web: www.g-h-s.net 

An den Magistrat  

der Stadt Rüsselsheim  

 

An den Bürgermeister und 

Schuldezernenten der Stadt Rüsselsheim 

Herrn Dennis Grieser 

 

-per Mail – 

 

 

Staatliches Schulamt für den 

Main-Taunus-Kreis und den Kreis Groß-Gerau 

z. H. Herrn Deitrich 

Walter-Flex-Str. 60/62 

65428 Rüsselsheim am Main 

Rüsselsheim, 14.03.2018 

 

 

 

Schulorganisationsänderung in eine Integrierte Gesamtschule 

Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits seit dem Beschluss zum Erhalt der Gerhart-Hauptmann-Schule nach dem 

Bürgerentscheid im Jahr 2015 wurde – neben vielen pädagogischen Weiterentwicklungen – 

auch über die äußere Organisationsform der Gerhart-Hauptmann-Schule nachgedacht. 

Im Schuljahr 2016/17 haben alle schulischen Gremien beschlossen, einen Antrag zur 

Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule zu stellen. Wir hatten wir unserem Antrag 

Bedingungen hinzugefügt, die den Schulträger betreffen, die aber für eine Genehmigung durch 

das Kultusministerium irrelevant sind. Deshalb wurde der Beschluss nochmals diskutiert 

und nunmehr ohne die Bedingungen in der folgenden Form verabschiedet: 

 

„Die Gesamtkonferenz empfiehlt der Schulkonferenz beim Schulträger Stadt Rüsselsheim 

einen Antrag auf Änderung der Schulorganisation in eine Integrierte Gesamtschule (IGS) zum 

Schuljahr 2019/20 zu stellen“ 

(Beschluss der Gesamtkonferenz vom 29.01.2018 (einstimmig) 

 

„Der Schulelternbeirat empfiehlt der Schulkonferenz beim Schulträger Stadt Rüsselsheim einen 

Antrag auf Änderung der Schulorganisation in eine Integrierte Gesamtschule (IGS) zum 

Schuljahr 2019/20 zu stellen.“ 

Beschluss des Schulelternbeirats vom 08.03.2018: mit einer Gegenstimme angenommen 

 

„Der Schülerrat spricht sich für eine Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule (IGS) aus“ 

Abstimmungsergebnis am 26.02.2018: mit 1 : 20 Stimmen abgelehnt 

 

Der Beschluss der Schulkonferenz lautet: 



Anlage 1 
 

 SCHULE 
GERHART-HAUPTMANN 
 

 HAUPT- UND REALSCHULE 

 MIT FÖRDERSTUFE DER       STADT RÜSSELSHEIM AM MAIN 

 
 

 

  
Gerhart-Hauptmann-Schule ▫ Im Reis 51 ▫ 65428 Rüsselsheim am Main▫ Tel. 06142/310010 ▫ Mail: mail@g-h-s.net ▫ Web: www.g-h-s.net 

„Die Schulkonferenz der Gerhart-Hauptmann-Schule beantragt die Änderung der 

Schulorganisation in eine Integrierte Gesamtschule (IGS) ab dem Schuljahr 2019/20.“ 

(Beschluss der Schulkonferenz am 08.03.2018: mit 10 : 1 Stimmen angenommen) 

 

Begründung: 

1. Die IGS als Schulform sieht das längere gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und 

Schüler vor. Damit haben wir in unserer Förderstufe bereits sehr gute Erfahrungen 

gemacht, die wir in einer IGS weiter ausbauen wollen. 

2. Die pädagogische Arbeit der Schulen hat sich in den vergangenen Jahren enorm 

verändert. Seit vielen Jahren arbeiten wir an der Förder- und Kompetenzorientierung 

unseres Unterrichts. Dazu gehört die weitere Individualisierung, das gemeinsame 

Lernen von leistungsstarken und –schwächeren Schülern und das Peer-Tutoring. Auch 

hierfür bietet die Schulform IGS die besseren organisatorischen Möglichkeiten. 

3. Für die vielfältigen Aufgaben durch die Umsetzung der Inklusion und die Integration 

vieler Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse (Geflüchtete, Kinder von 

Arbeitsmigranten) brauchen wir eine schulische Organisationsform, die mehr 

Durchlässigkeit, kleinere Klassen und mehr Fördermöglichkeiten bietet, als es die 

Schulform Haupt- und Realschule derzeit vorsieht. 

4. Aus vielen Gesprächen mit Eltern wissen wir, dass eine spätere Entscheidung über den 

anzustrebenden Schulabschluss und ein Vermeiden von Nichtversetzungen gewünscht 

ist.  

5. Mit der Umwandlung in eine IGS kommt die Schulgemeinde ihrem Ziel näher, eine 

Stadtteilschule zu werden, die allen Schülerinnen und Schülern in Königstädten ein 

umfassendes Angebot macht. 

 

Die Gerhart-Hauptmann-Schule verfolgt seit Jahren einen integrierenden, inklusiven Ansatz. 

Wir möchten eine IGS aufbauen, die dem inklusiven Gedanken Rechnung trägt, allen 

Schülerinnen und Schülern vielfältige Anregungen und Förderung bietet und gleichzeitig 

unseren Anspruch auf bestmögliche Leistungen aufrechterhält.  

 

In der Anlage finden Sie die bisher erarbeiteten konzeptionellen Überlegungen, die für die 

grundsätzliche Entscheidung eventuell von Belang sein könnten und alle relevanten Anlagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

S. Dorweiler-Wegert 

Schulleiterin 





































































































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Gerhart-Hauptmann-Schule, Sanierung der 3-Feldsporthalle 
hier: Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen nach Abschluss der 
Entwurfsplanung 
 

 
M-Nr.: 125/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 
 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
 

1. das Ergebnis der Entwurfsplanung mit der zugehörigen Kostenberechnung und 
Terminplanung, 

 
2. das Budget zur Sanierung der Sporthalle beträgt 4.500.000 €. 
 
3. dass die Haushaltsmittel im Finanzhaushalt 2019 bei der Investitionsnr. 03022251AF 

(Gerhard-Hauptmann-Schule, Sanierung 3-Feldsporthalle) entsprechend angepasst 
werden. 

 
4. dass im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes die Maßnahme 

grundsätzlich mit bis zu 700.000 € förderfähig ist und die Maßnahme bis zum 31.12.2020 
abzuschließen ist. 

 
II. Beschluss 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass, auf Basis der vorliegenden 
Entwurfsplanung mit dem dazugehörigen Terminplan, die Maßnahme durchgeführt wird. 

 
 
Begründung  
 
A. Beschlusshistorie 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 334/
16-
21 
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Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2013 (DS 304/11-16) den 
Instandhaltungsstau an Rüsselsheimer Schulen zur Kenntnis genommen. Dabei wurde auch ein 
erheblicher Handlungsbedarf an der Sporthalle festgestellt, der mit der vorgesehenen Sanierung 
behoben wird. 
 
Mit DS 20/16-21 in der Sitzung vom 07.07.2016 (Maßnahmen zur Umsetzung des 
Kommunalinvestitionsprogramms und des Kommunalinvestitionsförderprogramms) hat die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die Sanierung der 3-Feldsporthalle der Gerhart-
Hauptmann-Schule für das Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen angemeldet wird. 
 
Im Bericht „Zeitplanung für die Entwicklung der Gerhart-Hauptmann-Schule“ in Bezug auf die 
Anfrage 37 der WsR- Fraktion vom 24.10.2017 ist der Magistrat auf die zu erwartenden Mehrkosten 
(Ertüchtigung der Statik durch Brandschutzvorgaben 450.000 € Vergrößerung der Lüftungsanlage 
200.000 €)eingegangen. 
 
B. Ziel 
Mit der Sanierung der Sporthalle an der Gerhart-Hauptmann-Schule wird einerseits der Schul- und 
Vereinssport durch die Bereitstellung von zeitgemäßen und nachhaltigen Sportflächen für die 
Zukunft sichergestellt. Andererseits entsteht bei einem eventuellen kurzfristigen Ausfall sowie in der 
Zeit der Sanierung / Neubau der benachbarten sanierungsbedürftigen Mehrzweckhalle eine 
alternative Versammlungsstätte für 900 Personen. 
 
 
C. Planungsstand/ Baubeschreibung 
Dem vorliegenden Entwurf liegen u. a. folgende Aspekte zugrunde: 
 
Baukörper 
Die  Dreifeldsporthalle der Gerhart-Hauptmann-Schule ist ein eingeschossiger Bau und befindet 
sich weitestgehend im ursprünglichen Zustand von 1980.  
 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung einer 3-Feldsporthalle mit einer Tribüne 
und einem davor gelagerten Umkleidetrakt, inklusive Technikraum und Besucherfoyer. 
 
Die Sporthalle wird komplett entkernt. Das heißt es werden baulich u.a. Decken, Wandbekleidungen 
und teilweise Böden entfernt. Im Zuge der Maßnahme wird die gesamte Technik, Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungsanlage sowie die Fassade, das Dach, der Sportboden und die Prallwände 
erneuert. 
 
Derzeit wird die Sporthalle über eine provisorische außenliegende Lüftungsanlage belüftet und 
beheizt, dieser Zustand wird durch die Baumaßnahme behoben. 
 
Die Bestandssporthalle ist ein Sonderbau der Gebäudeklasse 3 und wurde als  
Versammlungsstätte genehmigt, da auf den Zuschauerrängen 300 Personen Platz finden.  
Aus der Versammlungsstättenverordnung ergeben sich erhöhte bauliche Anforderungen, die nun 
bei einer Sanierung berücksichtigt werden müssen. Dies sind u.a. erhöhte Anforderungen an den 
Brandschutz und eine Ertüchtigung der Statik. 



 
Da bereits eine Versammlungsstätte für 300 Personen vorliegt, wurde im Planungsprozess 
berücksichtigt die Besucherplätze in der Halle um weitere 600 Plätze  zu erweitern, um so eine 
größere Versammlungsstätte für 900 Personen zu ermöglichen. Die Erweiterung der 
Versammlungsstätte ermöglicht es, auch bei einem eventuellen kurzfristigen Ausfall sowie in der 
Zeit der Sanierung / Neubau der benachbarten sanierungsbedürftigen Mehrzweckhalle, den Bedarf 
an Versammlungsstätten im Stadtteil zu kompensieren, sofern dies im Einklang mit dem Schul- und 
Vereinssport zu bringen ist. 
 
Zudem wird eine neue Spielstandsanzeige berücksichtigt, die für alle Sportarten, die in der Halle 
ausgetragen werden, geeignet ist und den aktuellen Anforderungen an einen modernen 
Wettkampfbetrieb entspricht. 
 
Der Nutzungsausfall der Sporthallenflächen an der Gerhart-Hauptmann-Schule ist bis zur 
Fertigstellung der Sanierung im Dezember 2019 über einen Übergangsbelegungsplan 
sichergestellt, der entsprechende Trainingszeiten in anderen Hallen vorsieht. 
 
Energiekonzept 
Aufgrund der Anforderungen in der Energieeinsparverordnung 2016 (EnEV 2016) sieht das 
Energiekonzept in der 3-Feldsporthalle ein Gas-Brennwertkessel + Be-/Entlüftung des gesamten 
Gebäudes mit 80 % Wärmerückgewinnung vor. Durch diese technische Variante werden die 
notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung der EnEV 2016 und auch des EEWärmeG erfüllt.  
 
 
D. Auswirkung auf Dritte 
Langfristig: Keine, da Sanierung im Bestand 
 
Kurzfristig: Einschränkung im Schul- und Vereinssport 
 
E. Kosten 
Im Rahmen der Entwurfsplanung erfolgte eine Konkretisierung der Projektkosten, die bisher auf 3,6 
Mio. € geschätzt und angemeldet wurden. Nach Abschluss der Entwurfsplanung liegen die Kosten 
bei 4.5 Mio. €, d.h. 0,9 Mio. € über dem bisherigen Budgetansatz. Diese Budgeterhöhung teilt sich 
wie folgt auf: 
 
 

Ertüchtigung der Statik durch 
Brandschutzvorgaben 

450.000 € 

Vergrößerte Lüftungsanlage zur Erhöhung 
der Versammlungsstätte von 300 auf 900 
Personen und Anforderungen an 
baulichen Brandschutz  

200.000 € 

Anpassung der Duschräume an 
Anforderungen der Nutzer  

80.000 € 

Spielstandsanzeige  10.000 € 

Risiko  160.000 € 

Budgeterhöhung (im Vergleich zur 
Vorplanung) 

900.000 €  

 



 
Die Ertüchtigung der Statik ist aufgrund von Brandschutzvorgaben nötig, da z.B. die Lichtkuppeln im 
Dachbereich nun aus Glas ausgebildet werden müssen. Mit dieser Vorgabe wird erreicht, dass 
keine brennenden und sich verflüssigenden Bautauteile in den Hallenbereich tropfen können, wie 
dies z.B. bei Kunststoffen möglich wäre. Diese Glaskuppeln, haben ein deutlich höheres Gewicht, 
welches über das Tragwerk abgeleitet werden muss. 
 
Die Vergrößerung der Lüftungsanlage ist nötig, um den gesetzlich geforderten Luftwechsel bei einer 
Versammlungsstätte mit 900 zu erreichen. Ebenfalls gibt es bauliche Anforderungen an moderne 
Lüftungsanlagen, was den Brandschutz betrifft. Dies beinhaltet u.a. Einbau von 
Brandschutzklappen etc.  
 
Abweichend von dem üblichen Standard der Stadt Rüsselsheim am Main, wird auf Wunsch der 
Schule und des Sportamtes, eine Anpassung der Duschräume vorgenommen. Üblich ist, dass zwei 
bzw. drei Umkleideräume an einen Duschraum angeschlossen sind. Auf Wunsch der Schule und 
des Sportamtes wird bei der 3-Feldhalle jedem Umkleideraum ein separater Duschraum 
angeschlossen. Dies soll eine flexiblere Nutzung sowohl im Schul-, wie auch im Vereinssport 
ermöglichen.  
 

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.100.000 € 

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 1.285.000 € 

KG 500 Außenanlagen       15.000 € 

KG 700 Baunebenkosten     940.000 € 

Risiko     160.000 € 

Gesamt 4.500.000 € 

 
 
F. Termine 
 

Meilensteine Termin 

Ausführungsplanung KW 21 -  KW 28/ 2018 

Versand Leistungsverzeichnisse KW 31 – KW 39/ 2018 

Baubeginn Januar 2019 

Fertigstellung Dezember 2019 

 
G. Finanzierung 
Für die Baumaßnahme sind bisher aufgrund der Grobkostenschätzung insgesamt Mittel in Höhe 
von 3.600.000 € im Finanzplan ausgewiesen. Aufgrund der Konkretisierung der Maßnahme und der 
Entwurfsplanung werden die Gesamtkosten im Haushalt 2019 auf 4.500.000,- € angepasst. 
Aufgrund der Förderung der Maßnahme und zum Aufrechterhalten des Schulsports ist die 
Weiterbearbeitung der Maßnahme nach §99 HGO im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
unabweisbar. 
 
Anlagen 
Anlage 1: Entwurfsplanung  
Anlage 2: Folgekostenschätzung 
 
Rüsselsheim am Main, den 17.04.2018 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Fachbereich Gebäudewirtschaft F5.2 05.04.2018
(Fachamt)

für

Euro

KG 200-700 (Kostenberechnung gem. DIN 276)

Summe

1. Zuweisungen / Zuschüsse von 

(Erläuterungen:

Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil der Stadt)

Summe

140.000,00 €                         

* In der Regel Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds.

5. Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt

4. Zinsfreie oder zinsgünstige Kredite von*

3. Sonstige Einzahlungen

4.500.000,00 €                      

4.500.000,00 €                      

3.800.000,00 €                      

560.000,00 €                         

2. Beiträge, Kostenerstattungen

Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil des Landes)

B. Finanzierungsmittel

4.500.000,00 €                      

)

Rüsselsheim, den

Folgekostenschätzung

A. Kostenschätzung / Kostenberechnung

I. Investitionskosten und Finanzierungsmittel

(einschl. der voraussichtlichen bis zur Realisierung eintretenden Preissteigerungen sowie
 der Kosten für vergebene Architekten- und Ingenieurleistungen)



A. Einnahmen / Ersparnis Euro

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(aus Kommunalem Investitionsprogramm)

6. Einnahmen / Ersparnisse insgesamt: 

1. Personalaufwendungen*

Stellen
Insgesamt

Euro

a)

b)

c)

d)

2. Durchschnittliche Unterhaltungsaufwendungen

** KG 200-500

*** KG 600

Zwischensumme: 40.800,00 €              

40.800,00 €              

5,0 % der Anschaffungskosten für Unterhaltung
und Ersatzbeschaffung der Einrichtungsgegenstände***

II. Folgekosten pro Jahr

18.666,67 €              

Berufsbezeichnung /Besol-
dungs- /Vergütungsgruppe

18.666,67 €              

B. Aufwendungen

Kosten je Stelle 
jährlich in €

* Anzusetzen sind in der Regel jeweils die zuletzt im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
bekanntgemachten Werte der Personalkostentabelle für Kostenberechnungen in der 
Verwaltung (ohne Arbeitsplatzkosten) für das 
1. Jahr nachvollständiger Inbetriebnahme.

1,2 % der Herstellungskosten für Unterhaltung der Gebäude,
Grundstücke und Betriebsanlagen**



Übertrag:

3.

0,00

0,00

1.500,00

9.000,00

29.367,00

6.000,00

700,00

4.

5. Schuldendienst/ Zinsaufwendungen

(angenommene Verzinsung
bei einer Laufzeit von 30 J.)

(derzeit keine Zinsbelastung
im Rahmen KIP)

6. Abschreibungen
gesonderte Ermittlung für Bau, Ausstattung und ggfl Sonstiges

gem .amtl. Abschreibungstabellen.

für Gebäude in der Regel 1,67 % = 60 Jahre Nutzungsdauer

7. Sonstige Aufwendungen

7.

46.567,00

a) Grundsteuer

b) Gebäudeversicherung

c) Wassergeld, Abwassergebühren

d) Heizkosten (Öl, Gas)

Euro

-  €                                  

Ausgaben insgesamt: 271.567,00 €                      

40.800,00 €                        

 Betriebs- und Energiekosten

150.000,00 €                      

34.200,00 €                        

b) Zinsen für zinsgünstige Kredite …..% gem. Nr. I. B. 4.

a) Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 1,8 % der erforderlichen 
Kreditaufnahmen gem. Nr. I. B. 5.

e) Kosten der Reinigung

f) Stromkosten

g) Sonstige Bewirtschaftungskosten

Sonstige Kosten (z. B. Fernsprechkosten, Bürobedarf, 
Bücher, Bekanntmachungskosten usw.)



C. Gegenüberstellung 

1. Aufwendungen insgesamt

4. Folgekosten ohne Schuldendienst

Aufgestellt:

Gesehen:

Gesehen:
(Fachdezernent)

Euro Pro Jahr

(Sachbearbeiter, Fachamt) (Amts-/Fachbereichsleitung)

(Fachbereich Finanzen)

3. Folgekosten

2. ./. Erträge / Ersparnisse insgesamt

Nachrichtlich:

271.567,00 €                      

18.666,67 €                        

252.900,33 €                      

218.700,33 €                      



Stadtkämmerei Rüsselsheim, den 10.12.2009

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

23,1 23,4 23,7 24,1 24,4 24,7 25,0 25,4 25,7 26,0 26,4
19,7 20,0 20,3 20,7 21,0 21,3 21,6 22,0 22,3 22,6 23,0
17,3 17,6 17,9 18,2 18,6 18,9 19,2 19,5 19,9 20,2 20,5
15,5 15,8 16,1 16,4 16,8 17,1 17,4 17,7 18,1 18,4 18,7
14,1 14,4 14,7 15,0 15,4 15,7 16,0 16,3 16,7 17,0 17,4
13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,6 14,9 15,2 15,6 15,9 16,3
11,3 11,6 11,9 12,3 12,6 12,9 13,3 13,6 14,0 14,3 14,7
9,6 10,0 10,3 10,6 11,0 11,3 11,7 12,0 12,4 12,8 13,2
8,9 9,2 9,5 9,9 10,2 10,6 11,0 11,3 11,7 12,1 12,5
8,0 8,4 8,7 9,1 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4 11,8
7,6 8,0 8,3 8,7 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0 11,4
7,1 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,0
6,8 7,2 7,6 8,0 8,3 8,7 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8
6,5 6,9 7,3 7,7 8,1 8,5 8,9 9,3 9,7 10,2 10,6
6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,6 10,0 10,5
6,1 6,5 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,0 9,5 9,9 10,4
6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,1 8,5 8,9 9,4 9,8 10,3
5,8 6,2 6,7 7,1 7,5 7,9 8,4 8,8 9,3 9,8 10,2

Lebensdauer / 
Laufzeit in Jahren

Annuität in v. H. 

6

17
15

Zinssatz in v. H. 

9
8

5

Kapitaldienst-Tabelle
für Folgekosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

(Annahme: Es wird zur Finanzierug des Wirtschaftgutes ein Annuitätendarlehen in 
Anspruch genommen, das bis zum Ende der Lebensdauer des Wirtschaftsgutes zu tilgen ist)

Quelle: Braeß-Tabelle, Band I, 2. Auflage 1967 für Annuitätendarlehen, bei denen die Leistungen jährlich nachträglich fällig werden.
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Betreff: Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule - Sophie-Opel-Schule 
Rüsselsheim - hier: Abschluss der Entwurfsplanung Sportanlage 
Bezug: DS-Nr. 115/16-21 (Grundsatzentscheidungen zum weiteren Vorgehen) 
und die Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20.09.2016 zum 
aktuellen Sachstand des Neubaus Kooperative Gesamtschule, Arbeitstitel 
Sophie-Opel-Schule 
 

 
M-Nr.: 120/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:  
  

1. das Ergebnis der Entwurfsplanung für die Sportanlage mit der zugehörigen 
Kostenschätzung und Terminplanung,  

 
2. dass die erforderlichen Mittel im Haushalt 2018 ff. entsprechend zur Verfügung stehen. 
 
3. dass der Magistrat mit der Turn- und Sportgemeinschaft Rüsselsheim e.V. (TUS) einen 

Kaufvertrag für die Sportanlage benötigte Teilfläche abgeschlossen hat, 
 
4. dass der Antrag auf Rodungsgenehmigung zur dauerhaften Umwandlung von Wald 

gestellt und das „Wäldchen“ inzwischen gerodet wurde, 
 
5. dass das Gelände, das vom Baseball Club Moskitos genutzt wird, soweit wie möglich 

unberührt bleibt. 
 
II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass auf Basis der vorliegenden Entwurfsplanung 
die Maßnahme „Sportanlage“ für ein Gesamtbudget von 2,715 Mio. €/Brutto durchgeführt wird.  
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 328/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
Begründung: 
 
A. Beschlusshistorie 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung am 24.11.2016 mit der DS-Nr.: 115/16-21 
(Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule, Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim, hier: 
Grundsatzentscheidung zum weiteren Vorgehen) gem. Beschlussziffer 2, 6 und 10 den Magistrat 
beauftragt,  
 

 als Ersatzstandort für den durch die neuen Schulgebäude in Anspruch genommenen 
heutigen Sportplatz eine Teilfläche des Geländes der Turn- und Sportgemeinschaft e.V. 
(TUS) sowie das Gelände des „Wäldchens“ am Kurt-Schumacher-Ring zu entwickeln, 

 dort einen neuen Kunstrasenplatz mit Sportnebenanlagen für den Schulsport zu errichten, 

 einen Antrag auf Rodungsgenehmigung zur dauerhaften Umwandlung von Wald bei der 
Unteren Forstbehörde beim Kreis Groß-Gerau zu stellen, 

 die notwendigen eigentumsrechtlichen Voraussetzungen zur Nutzung der TUS-Teilfläche zu 
schaffen, 

 die Fachplanungsleistungen für den Ersatzsportplatz europaweit auszuschreiben und 

 das Gelände, dass vom Baseball Club Moskitos genutzt wird, soweit wie möglich unberührt 
zu lassen. 

 
Weiter hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 28.09.2017 die 
Vergabe der Freianlagenplanung für die Sportanlage an das Büro Die Landschaftsarchitekten 
Bittkau – Bartfelder + Ingenieure GbR aus Wiesbaden für die Leistungsphasen 1-9 beschlossen. 
 
Am 23.11.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Aufstellung und die frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplan-Änderungsverfahren Nr. 9/7, Bezeichnung „Friedrich-Ebert-
Siedlung, Sophie-Opel-Schule mit Sportflächen, 7. Änderung“ beschlossen (DS-Nr. 236/16-21). 
 
 
B. Ziel 
 
Mit der neuen Kooperativen Gesamtschule soll eine leistungsfähige Bildungsinfrastruktur 
geschaffen werden, die den Anforderungen an ganztägig arbeitende, inklusive Schulen gerecht wird 
und zeitgemäßes Lernen und Arbeiten unterstützt. An der neuen Kooperativen Gesamtschule 
Sophie-Opel-Schule sollen moderne pädagogische Konzepte und bauliche Gegebenheiten gut 
aufeinander abgestimmt sein. Im Hinblick auf den Sportbedarf (Sporthalle und Sportaußenflächen) 
sollen Synergien genutzt werden. Ziel ist auch eine schulische Gesamtbetrachtung und 
Neuordnung des Schulstandortes mit Fokus auf die Verkehrswege und  
–beziehungen und die sportlichen Anlagen, die über den Schulsport hinaus genutzt werden.  
 
 
 



 
C. Baubeschreibung/Planungsstand 
 
Dem vorliegen Entwurf der Sportanlage (Anlage 1) liegen u.a. folgende Aspekte zugrunde:  
 

- Der Hauptzugang zum neuen Sportareal befindet sich direkt gegenüber des westlichen 
Eingangs der Grundschule Hasengrund.  

 
o Der barrierefreie Haupteingang für Sportler/Innen und Besucher/Innen ist als 2m breite 

Rampenanlage geplant. 
o Eine weitere Rampenanlage (4m breit) dient als Zugang für Pflegefahrzeuge etc.  
o Vom Hauptweg führt ein ca. 5m breiter Versorgungsweg zum zentralen Sammelplatz 

für Schüler/Innen und Sportler/Innen. Dieser Platz kann optional mit 
Versammlungshäuschen, WC-Anlage, Kiosk und/oder Beschallungsanlage versehen 
werden.  

 
- Das Großspielfeld wird umlaufend mit einem ca. 1m breiten Fußweg, zusätzlich zum 

hindernisfreien Bereich, ausgestattet. Südlich wird dieser auf 2m verbreitert und auf voller 
Länge (ca. 100m) mit zwei Zuschauerstufen versehen. Mittig wird die Stehstufenanlage 
durch eine ca. 5m breite Spieler- und Betreuerkabine unterbrochen, die sich auf der 
gegenüberliegenden Seite  wiederholt. Um den Höhenunterschied zum Gelände abzufangen, 
wird ein Bereich der Randeinfassungen des Großspielfeldes angeböscht / begrünt. Die 
Anlage wird bis auf einen Teilbereich im Norden (4m hoch) mit einem 6 m hohen 
Ballfangzaun eingefasst. Das Großspielfeld wird mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. 

 
- Das Kunstrasenfeld besteht aus Kunststoffrasen mit Sand-/Gummigranulatverfüllung. Durch 

eine Mehrfachlinierung besteht die Möglichkeit, es als Groß-/ Kleinspielfeld für z. B. 
Gruppenligaspiele/Trainingszwecke zu unterteilen.  

 
- Die 4x 100m Laufbahn wird von Süden nach Norden verlaufen und ist zwischen Baseballfeld 

der Moskitos und der Turnhalle Hasengrund eingebettet. Parallel zur Laufbahn ist ein 2m 
breiter Weg, der in erster Linie als Auslauf-/Rückkehr-möglichkeit zum Startpunkt für Läufer 
genutzt wird und auch als Versorgungsweg für Pflegefahrzeuge dient. Aufgrund des 
Höhenunterschieds zwischen Laufbahn und Turnhalle wird eine Stützmauer mit 
Treppenanlage entlang der Sporthalle eingezogen.  

 
- Zum Schutz vor unbefugtem Betreten und Vandalismus wird das Gelände der neuen 

Sportanlage vollständig umzäunt. 
 

- Um eine sichere fußläufige Wegeverbindung zwischen der Zamenhofstraße und der 
Grundschule Hasengrund herzustellen, wird der Gehweg um die Turnhalle Hasengrund von 
der Umzäunung des neuen Sportareals ausgenommen und bis über den neuen Schulhof der 
Sophie Opel Schule zur Zamenhofstraße verlängert. Dieser Verbindungsweg wird in einer 
Breite von 2,50m ausgeführt und mit Mastleuchten beleuchtet. 

 
 
Aufgrund der Freihaltung einer Umfahrungsfläche für den Bau der neuen Sporthalle kann die 
Laufbahn und die Weitsprunganlage inkl. der Wegeverbindung zwischen der Zamenhofstraße und 
Grundschule Hasengrund frühestens im Jahr 2022/2023 (nach Fertigstellung der neuen Sporthalle 
geplant für Juni 2022) hergestellt werden. Hier sind Preissteigerungen in der Kostenaufstellung 
eingestellt. Daher wird eine provisorische Zugangsmöglichkeit für den Sportplatz geschaffen 
werden. 



 
Die Entwässerung der Sportanlage erfolgt über ein gemeinsames Bauwerk (Regenrückhaltung mit 
Pumpwerk) mit der Entwässerung des Schulhofes der Grundschule Hasengrund. Die Kosten 
werden geteilt und sind in beiden Projekten eingestellt. 
 
 
D. Öffentlich rechtliche Zulässigkeit 
 
Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 24.11.2016 (DS-Nr. 115/16-21) 
beschlossen, dass für die neue Sporthalle sowie für den Ersatzstandort der durch die neue 
Schulgebäude in Anspruch genommene Sportfläche ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Nach 
zwischenzeitlicher Klärung und Fortführung der Planung wurde festgestellt, dass eine Änderung des 
derzeit geltenden Bebauungsplans auch für den Neubau der Jahrgangshäuser im Bereich des 
existierenden Sportplatzes notwendig ist. Dieses Verfahren wurde mit Beschluss der StVV am 
23.11.2017 eingeleitet. 
 
 
E. Auswirkung auf Dritte 
 
TUS/Sportvereine  
 
Derzeit wird das Kunstrasenspielfeld an der Friedrich-Ebert Schule von den Vereinen FC Türk Gücü 
Rüsselsheim, FC Hillal Rüsselsheim und TuS Rüsselsheim genutzt. Bis Sommer 2016 wurde die 
Sportanlage auch vom Verein Dersim SV Rüsselsheim genutzt. Derzeit und zunächst zeitlich 
begrenzt bis Sommer 2018 nutzt der Verein die Sportanlage des VfR Rüsselsheim. Da derzeit nicht 
absehbar ist, ob diese Nutzung fortgesetzt wird, muss auch dieser Verein zunächst in die Planung 
von Übergangslösungen einbezogen werden. 
 
Für die laufende Saison 2017/2018 haben die vier Vereine folgende Mannschaften für den 
Spielbetrieb gemeldet: 
 
Dersim SV Rüsselsheim: 

- 3 Erwachsenenmannschaften 
- 6 Jugendmannschaften 

FC Türk Gücü Rüsselsheim: 
- 3 Erwachsenenmannschaften 
- 2 Jugendmannschaften 

FC Hillal Rüsselsheim: 
- 1 Erwachsenenmannschaft 

TuS Rüsselsheim: 
- 3 Jugendmannschaften 

 
Gemäß der aktuellen Terminplanung werden die drei oder vier Vereine das Sportgelände an der 
Friedrich Ebert-Schule bis einschließlich November 2018 nutzen können. Mit dem Baubeginn für 
das neue Sportgelände ist derzeit frühestens im Herbst 2018 auszugehen. Mit der Fertigstellung 
des neuen Sportgeländes ist frühestens im August 2019 zu rechnen. Somit ist für drei oder vier 
Vereine eine Übergangslösung für mindestens fünf Monate, wahrscheinlich aber eher für ein Jahr 
zu schaffen. Dies setzt die Bereitschaft von anderen Rüsselsheimer Fußballvereinen zur temporär 
befristeten Aufnahme von diesen drei oder vier Vereinen voraus. Vereine aus den angrenzenden 
Städten und Gemeinden werden bei der Prüfung miteinbezogen. 
 



 
Grundstücksverfügbarkeit 
 
Als Ersatz für den Wegfall des Kunstrasenspielfeldes an der Friedrich-Ebert-Schule wird ein neuer 
Sportplatz notwendig, der teilweise auf städtischer Fläche westlich der Hasengrundschule auf dem 
Gelände eines kleinen Wäldchens und teilweise auf dem Sportplatzgelände der TUS Rüsselsheim 
entstehen soll. Die Gespräche mit der TUS Rüsselsheim über den erforderlichen Erwerb einer 
Teilfläche aus deren Sportgrundstück konnten zielgerichtet geführt werden. Nachdem die 
Mitgliederversammlung der TUS am 18.5.2017 dem Verkauf einer Teilfläche des Sportgeländes von 
ca. 3.500 qm zugestimmt hat, erteilte auch der Magistrat am 6.6.2017 seine Zustimmung zum Kauf 
der Teilfläche. Die Beurkundung des Kaufvertrages steht kurz bevor. Inhalt des Kaufvertrages ist 
ein Erwerb der Fläche ohne aufschiebende Bedingungen. 
 
 
F. Kosten/Folgekosten 
 
1. Kosten 
Allgemein 
Auf Basis der vorliegenden Entwurfsplanung (LPH3/HOAI) wird das Budget in Höhe von 2,715 Mio. 
€/Brutto für die Errichtung der Sportanlagen inkl. aller Nebenkosten eingehalten. Diese Summe für 
die Sportanlage ist auch im Gesamtprojekt Sophie-Opel-Schule (43,6 Mio. Euro) eingestellt. 
 
Die Kosten (alle brutto) setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Baukosten          2,013 Mio. Euro 
 Anteilige Baukosten Kanalentwässerung und Rückhaltung  0,077 Mio. Euro 
 Nebenkosten/ Planung / Projektsteuerung / Gutachten  0,394 Mio. Euro 
 Risikopuffer und Baupreissteigerung     0,231 Mio. Euro 
 Gesamtkosten        2,715 Mio. Euro   
 
In den Baukosten sind erhöhte Aufwendungen für das Bauen auf dem alten Deponiekörper in Höhe 
von rund 100.000 Euro enthalten.  
 
 
2. Folgekosten 
 
Die geplante Sportanlage ist ein Ersatz für die heute vorhandene Sportanlage, die für die geplanten 
Schulgebäude entfernt wird. Beide Anlagen sind Kunstrasenplätze, daher fallen keine Mehrkosten 
für die Pflege und Wartung an. 
 
Die Folgekosten für die Laufbahn und Weitsprunganlage sind bei den Kosten für den Schulhof mit 
einzusetzen.  
 



 
G. Termine 
 
Der Rahmenterminplan sieht folgenden Zeitplan vor:  
 

Objekt Start Fertigstellung 

Sportplatzanlage/TUS 
ohne Laufbahn (und 
Weitsprunganlage) 

Oktober 2018 August/September 2019 
(Best case) 

Laufbahn und 
Weitsprunganlage inkl. 
Verbindungsweg  

Juni 2022 November 2022 
(Best case) 

 
 
H. Finanzierung 
 
Für die Baumaßnahme sind im Haushalt 2018ff. Mittel in Höhe von 2,715 Mio. € im Gesamtbudget 
Sophie-Opel-Schule von 43,6 Mio. Euro vorhanden.  
 
 
 
 
Anlage: 
 
Vorentwurfsplanung 
 
Rüsselsheim am Main, den 10.04.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Betreff: Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab drei Jahren bis 
zum Schuleintritt 2018/2019 
 

 
M-Nr.: 118/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis,  
 

1. dass gemäß § 24 Abs. 3 SGB VIII ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, 
die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zum Schuleintritt besteht. 

 
2. dass aufgrund der Entwicklung der Summe der zu versorgenden Jahrgänge für 2.812 Kinder 

im Betreuungsjahr 2018/2019 ein Rechtsanspruch besteht (Anlage 1); dies ist ein Anstieg um 
3,84% im Vergleich zum Betreuungsjahr 2017/2018. 

 
3. dass mit Stand 01.02.2018 stadtweit 2.391 Betreuungsplätze in städtischer, konfessioneller 

und freier Trägerschaft für die tatsächliche Belegung zur Verfügung stehen (Anlage 2), dies 
entspricht einem Versorgungsgrad von 85 % (Betreuungsjahr 2017/2018: 87 %). 
 

4. dass aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen im Laufe des Betreuungsjahres 2018/19 im 
gesamten Stadtgebiet 305 Betreuungsplätze fehlen werden (Anlage 3), 
 

5. dass gemäß Beschlusslage ab Frühjahr 2019 mit der Interimslösung auf dem Grundstück 
Danziger Anlage  für den Grundschulbezirk Goetheschule sukzessive weitere 80 Plätze zur 
Verfügung gestellt werden können (Anlage 4). 

 
6. dass mit dem in der Satzung der Kindertagesstätten vorgesehenen Instrument der 

Überbelegung nach derzeitigem Stand ca. 60 weitere Plätze ab Februar 2019 belegt werden 
können (aufgrund der Regelungen zu Integrationsmaßnahmen kann nicht jede Gruppe 
überbelegt werden); diese sollen vorrangig für die angemeldeten Geschwisterkinder und die 
Kinder von Erzieher*innen zur Verfügung stehen. 

Eingang 
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Der Magistrat 
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an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
7. dass danach im gesamten Stadtgebiet noch 165 Betreuungsplätze für bisher angemeldete 

Kinder fehlen werden. 
 
 
B. Beschluss 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf dem Gelände der Gewobau den Bau einer 
dreigruppigen Einrichtung für den Grundschulbezirk Goetheschule (Grundstück Berliner 
Straße/Essener Straße). 

 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat für den Grundschulbezirk 
Eichgrundschule in den Räumen Platanenstraße 58 als Übergangslösung eine Gruppe mit 
20 Plätzen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt zu schaffen; dies 
bedeutet eine Verringerung der Plätze für Kinder unter drei Jahren in Höhe von 24 Plätzen. 

 

3. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat zu prüfen, ob für die stadtweit 
fehlenden Plätze die sich im Bau befindliche Einrichtung Am Weinfaß 74 so verändert 
werden kann, dass anstelle von vier Gruppen für Kinder unter drei Jahren drei Gruppen mit 
36 Plätzen für Kinder unter drei Jahren und eine Gruppe mit 20 Plätzen für drei- bis 
sechsjährige Kinder gebaut werden; diese Veränderung kann nur erfolgen, wenn die 
bewilligte Förderung auch für diese neue Planung  gleich bleibt. Dies bedeutet eine 
Verringerung der Plätze für Kinder unter drei Jahren in Höhe von 12 Plätzen und einer 
Erhöhung der Platzzahl um 20 für die Kinder im Alter ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. 

 

4. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat für den Grundschulbezirk 
Goetheschule mit der Erweiterung der Einrichtung Karlsbader Straße um eine Naturgruppe 
mit 20 Kindern, die den Bauwagen nutzt, der auf einer Wiese hinter dem Friedhof am 
Waldweg aufgestellt wird. 

 

5. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt dem Magistrat mit der Prüfung und 
Umsetzung einer mobilen Lösung im Anschluss an das Gebäude der Einrichtung Ahornallee 
als Funktionsraum im offenen Konzept; hiermit soll vorübergehend der größere Bedarf im 
Grundschulbezirk Eichgrundschule mit 20 Plätzen aufgefangen werden. Eine dauerhafte 
Lösung für diesen Schulbezirk ist mit einer neuen Einrichtung im Quartier am Ostpark 
geplant. 

 

6. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat für die stadtweit fehlenden 
Plätze mit der Prüfung und Umsetzung einer mobilen Lösung im Anschluss an das Gebäude 
der Kindertagesstätte Sachsenweg bzw. mit einer baulichen Veränderung des angebauten 
Pavillons mit dem Ziel der Erweiterung der Einrichtung um eine Gruppe mit 20 Plätzen für 
drei- bis sechsjährige Kinder.  

 

7. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat für die stadtweit fehlenden 
Plätze mit der Prüfung der Schaffung von einer bis zwei Gruppen (20 bis 40 Plätze) für drei- 
bis sechsjährige Kinder im Gebäude Paul-Hessemer-Straße 36b. Die Martinsgemeinde als 
Trägerin der Nachbarschaftskita wurde bzgl. der Trägerschaft angefragt. 

 
 

8. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat für die stadtweit fehlenden 
Plätze eine Interimslösung für eine Gruppe (20 Kinder) für drei- bis sechsjährige Kinder auf 



dem Grundstück des TV Königstädten Im Büttelacker zu schaffen; damit wird die Einrichtung 
Zum Büttelacker um eine Gruppe erweitert. 

 
 
Begründung 
 
 
A. Ziel 
 
Ziel ist die Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsanspruchs für Kinder ab drei Jahren 
bis zum Schuleintritt gemäß § 24 Abs. 3 SGB VIII. 
Der Bedarf an Betreuungsplätzen soll bezogen auf die jeweiligen Grundschulbezirke gedeckt und 
allen Familien ein entsprechendes Bildungs- und Betreuungsangebot gemacht werden. 
 
 
B. Problem 
 
Platzangebot: 
 
Die Anzahl von Betreuungsplätzen für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben bis zum 
Schuleintritt, konnte in den letzten Jahren kontinuierlich (insgesamt 291 Plätze) gesteigert werden: 
 

Betreuungsjahr 2012/2013   
Stand 1.2.2013 

2.100  
Betreuungsplätze 

Versorgungsquote 80 % 

Betreuungsjahr 2013/2014   
Stand 1.2.2014 

2.130  
Betreuungsplätze 

Versorgungsquote 81 % 

Betreuungsjahr 2014/2015   
Stand 1.2.2015 

2.180  
Betreuungsplätze 

Versorgungsquote 85 % 

Betreuungsjahr 2015/2016   
Stand 1.2.2016 

2.310  
Betreuungsplätze 

Versorgungsquote 87 % 

Betreuungsjahr 2016/2017   
Stand 1.2.2017 

2.378 
Betreuungsplätze 

Versorgungsquote 87 % 

Betreuungsjahr 2017/2018 
Stand 1.2.2018 

2.391 
Betreuungsplätze 

Versorgungsquote 85 % 

 
Gleichzeitig steigt auch die Anzahl der Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz stetig an: 
 

2014/2015 2.625 

2015/2016 2.553 

2016/2017 2.637 

2017/2018 2.732 

2018/2019 2.812 

2019/2020 2.977 

 
Nach derzeitigem Anmeldestand kann zum Ende des kommenden Betreuungsjahres 2018/2019 der 
angemeldete Bedarf für 305 Kinder nicht gedeckt werden, davon können alleine in den 
Grundschulbezirken Goetheschule und Eichgrundschule 132 angemeldete Kinder  nicht mit einem 
Betreuungsplatz versorgt werden (Anlage 3).  



 
Dies bedeutet auch, dass Kinder, die bereits für das Betreuungsjahr 2017/2018 einen 
Rechtsanspruch hatten und keinen Platz erhielten, auch im kommenden Betreuungsjahr 2018/2019 
nicht mit einem Betreuungsplatz versorgt werden können.  
Einige Kinder haben im November 2017 das dritte Lebensjahr vollendet.  
 
Im Betreuungsjahr 2018/2019 fehlen zur Erreichung einer 100 %igen Versorgungsquote darüber 
hinaus weitere 116 Betreuungsplätze, d.h. insgesamt 421 Betreuungsplätze. 
 
Diese Zahlen zeigen, dass sehr viele Familien der Aufforderung ihre drei- bis sechsjährigen Kinder 
für einen Platz in einer Einrichtung anzumelden nachkommen und die Bildungs- und 
Betreuungsangebote so nachfragen. 
 
Für das folgende Betreuungsjahr 2019/2020 ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass 
sich der bisherige Platzbedarf aufgrund der anspruchsberechtigten Kinder um weitere 165 Plätze 
erhöht. 
 
Im Betreuungsjahr 2017/2018 standen Alternativplätze in der Kita Im Apfelgarten zur Verfügung, um 
bei dringenden Bedarfslagen Absagen an Familien aus anderen Grundschulbezirken zu 
kompensieren. Im Betreuungsjahr 2018/2019 stehen erst mit Fertigstellung der Interimslösung auf 
der Danziger Anlage und mit den Beschlüssen dieser Vorlage weitere Plätze zur Verfügung (Anlage 
4). 
 
C. Beschlusshistorie 
 
Die Vorlage steht im Zusammenhang mit 
 

 der DS 192/16-21 (Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt 2017/2018), 

 der DS 249/16-21 (Zwischenbericht zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für 
Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt 2017/2018 und folgende Betreuungsjahre) 

 
D. Lösung 
 
Platzangebot 
 
Mit den Maßnahmen Platanenstraße 58, Am Weinfaß 74, Erweiterung Naturgruppe Karlsbader 
Straße und mobile Lösungen Ahornallee und Sachsenweg können bei sofortiger Umsetzung für das 
Betreuungsjahr 2018/2019 100 weitere Plätze für dreijährige Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen 
werden, sodass dann noch 65 Kinder unversorgt blieben. 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen im Gebäude Paul-Hessemer-Straße 36b und Im Büttelacker 
könnten weitere 40 bis 60 Plätze geschaffen werden. 
 
Da es sich bei diesen Maßnahmen überwiegend um Interimslösungen handelt, wie auch bei der 
Einrichtung im Berliner Viertel auf der Danziger Anlage, wird die Suche nach weiteren geeigneten 
Grundstücken zielstrebig vorangetrieben. 
 
Für die Grundschulbezirke Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch Nord soll anstelle der Lucas-
Cranach-Straße eine „Kita Nord/Ost“ geplant werden. 
 
Im Quartier Am Ostpark soll gemäß Beschlusslage eine Einrichtung mit sechs Gruppen (drei bis vier 
Gruppen für dreijährige Kinder bis zum Schuleintritt und zwei bis drei Gruppen für unter dreijährige 
Kinder) geschaffen werden. 



 
E. Alternativen 
 
Zum Ausbau der Platzkapazitäten gibt es keine Alternativen, da der Rechtsanspruch erfüllt werden 
muss. 
 
 
F. Kosten / Folgekosten 
 
Die als Übergangslösungen angeführten Maßnahmen werden entweder durch Umwidmung von 
vorhandenen Mitteln im Haushaltsjahr 2018 finanziert oder zum Haushalt 2019 angemeldet. 
In Vorlagen für dauerhafte Lösungen werden Kosten- und Folgekostenschätzungen mit aufgeführt. 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Entwicklung der anspruchsberechtigten Kinder für die Altersgruppe 3-6 Jahre (4 

Jahrgänge) 
Anlage 2: Sollplätze nach Einrichtungen zum Stichtag 01.02.2018 
Anlage 3: Platzanmeldungen im Bezirk – Differenz der Plätze in den bestehenden Einrichtungen 
Anlage 4: In Umsetzung/Planung befindliche Projekte/Maßnahmen 
 
Rüsselsheim am Main, den 10.04.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Anlage 2

Sollplätze nach Einrichtungen zum Stichtag 01.02.2018

Schulbezirk Einrichtung Gruppe

Plätze 

pro Kita
V VM VN GT

Plätze 

pro 

Bezirk

Am Borngraben 3 60 20 40 0 0

Amselstraße 5 100 25 35 0 40

Böcklinstraße 4 80 15 25 0 40

Im Apfelgarten 4 80 20 40 0 20 320

Ahornallee 4 80 30 30 0 20

St. Christophorus 3 71 13 9 9 40 151 0

Hessenring 4 80 50 10 0 20

Liebigstraße 4 80 40 20 0 20

Paul-Ehrlich-Straße 6 120 70 10 0 40

Sachsenweg 5 100 45 35 0 20

Freier Kindergarten 1 20 0 20 0 0 400 1
 

Godesberger Straße 5 100 55 0 5 40

Karlsbader Straße 3 60 20 20 0 20

TG Sportkindergarten 3 70 0 0 0 70 230 1

Zamenhofstraße 5 100 70 10 0 20

Luthergemeinde 5 100 44 21 0 35 200

Frankfurter Straße 3 60 30 30 0 0

Vollbrechtstraße 5 100 45 35 0 20

St. Georg 4 100 0 0 56 44 0

KiKu Campus 2 45 0 0 0 45 0

Kinderhaus 1 24 0 0 0 24 329 0

Auerbacher Straße 2 40 5 5 0 30

In den Bachgärten 4 80 15 65 0 0

Kohlseestraße 4 80 20 40 0 20

Zum Büttelacker 4 80 35 5 0 40

Bensheimer Straße 3 60 0 20 0 40

WfB 2 30 0 0 0 30 370 9

Lengfeldstraße 5 100 20 40 0 40

Rheingauer Straße 

46
5 100 20 40 0 40 200

Am Ehlenberg 5 100 60 20 0 20

Ev. Martins-Kita 3 66 18 5 0 43 0

KiKu Kinderland 1 25 0 0 0 25 191 0

Summe 32 Einrichtungen 117 2391 785 630 70 906 2391 11

* Reduzierte Plätze lt. Satzung (Integrationsmaßnahmen, Migrationsanteil, Anzahl Ganztagsplätze)

GS Innenstadt

Schillerschule

Otto-Hahn-Schule

GS Königstädten

 Platzkapazität 

Nach Satzung *

Integr.-

Maßn.

GS Hasengrund

Goetheschule

Georg-Büchner-

Schule

Eichgrundschule

Albrecht-Dürer-

Schule



Anlage  3

Platzanmeldung im Bezirk - Differenz der Plätze in den bestehenden Einrichtungen

Schulbezirk Einrichtung

maximal

belegbare

Plätze

Freiwerdende 

Plätze 
01.08.2018

Anmeldungen 

im Bezirk

Differenz 

im Bezirk

Platzmangel im Bezirk 

ab Monat 

Am Borngraben 60 16 Februar 19

Amselstraße 100 26 November 18

Böcklinstraße 80 17 Oktober 18

Im Apfelgarten 80 14 September 18

Ahornallee 80 23 Februar 18

St. Christophorus 71 9 September 18

Hessenring 80 14 Januar 19

Liebigstraße 80 24 November 18

Paul-Ehrlich-Straße 120 37 Februar 19

Sachsenweg 100 43 -

Freier Kindergarten 20 1

Godesberger Straße 100 28 November 17

Karlsbader Straße 60 14 Juni 18

TG Sportkindergarten 70 15 -

Zamenhofstraße 100 27 Februar 18

Luthergemeinde 100 28 Oktober 18

Frankfurter Straße 60 19 September 18

Vollbrechtstraße 100 41 Februar 19

St. Georg 100 22 -

KiKu Campus 45 14 -

Kinderhaus 24 4 -

Auerbacher Straße 40 8 Januar 19

In den Bachgärten 80 19 März 19

Kohlseestraße 80 15 April 19

Zum Büttelacker 80 11 Mai 19

Bensheimer Straße 60 24 März 19

WfB 30 16 -

Lengfeldstraße 100 27 Oktober 18

Rheingauer Straße 46 100 27 Juni 19

Am Ehlenberg 100 30 Dezember 18

Martinsgemeinde 66 18 April 19

KiKu Kinderland 25 3 Mai 19

Summe 31 Einrichtungen 2391 634 939 -305

Eichgrundschule

Albrecht-Dürer-Schule

Schillerschule

111 -38

96

-4577

134

144

-15

-87Goetheschule

Georg-Büchner-Schule

GS Königstädten

GS Innenstadt

GS Hasengrund

122

115

74

66 -15

-22

-20

-41

-22

Otto-Hahn-Schule



Anlage 4

In Umsetzung / Planung befindliche Projekte / Maßnahmen

Im Betreuungsjahr 2018/2019

Träger Standort Schulbezirk Plätze

Stadt Rüsselsheim Danziger Anlage Goetheschule 80
Stadt Rüsselsheim Überbelegungen Stadtweit 60
Stadt Rüsselsheim Platanenstraße Eichgrundschule 20
Stadt Rüsselsheim Am Weinfaß Bauschheim 20
Stadt Rüsselsheim Karlsbader Straße Goetheschule 20
Stadt Rüsselsheim Ahornallee Eichgrundschule 20
Stadt Rüsselsheim Sachsenweg Georg-Büchner-Schule 20
Stadt/MartinsgemeindePaul-Hessemer-Straße Schillerschule 20 - 40
Stadt Rüsselsheim Zum Büttelacker Königstädten 20

Summe 280 - 300

Träger Standort Schulbezirk Plätze

N.N.
Berliner Straße/Essener 
Straße Goetheschule 60

N.N. Kita Nordost

Berliner Viertel/
Eichgrund/Haßloch 
Nord 80

N.N. Kita Am Ostpark Eichgrund 60 - 80

Summe 200 - 220

In folgenden Betreuungsjahren



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Danziger Anlage, Errichtung einer zweigeschossigen Kindertagesstätte in 
Modulbauweise für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt mit vier Gruppen 
(80 Plätze) 
hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 
 

 
M-Nr.: 126/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
 

1. dass für die Bebauung der Parzelle 623/1 auf der Grünanlage Danziger Anlage mit einer 
Kindertagesstätte in Modulbauweise eine vorübergehende und befristete Befreiung von fünf 
Jahren vom Bebauungsplan notwendig ist. 

  
2. dass für die Interimslösung einer Kindertageseinrichtung auf der Parzelle 623/1 

Einschränkungen bezüglich Fluglärmschutzzonen nach dem Fluglärmschutzgesetz und 
daher erhöhte Anforderungen an den Schallschutz bestehen.  

 
3. dass im Rahmen einer Voruntersuchung auf Grundlage des von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Raumprogrammes eine Interimslösung für 
Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt mit vier Gruppen möglich ist und das 
Außengelände mit einer Fläche von ca. 1.000 m² vorhanden ist. 

 
II. Beschluss 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. die Errichtung einer Kindertagesstätte in Modulbauweise mit vier Gruppen (80 Kinder) für 
Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt am Standort Danziger Anlage (Grünanlage) auf 
der Grundlage des beigefügten Raumprogramms (Anlage 1) mit einem Budget von 2,6 Mio. 
€. 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 335/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
2. den Kauf des Gebäudes in Abhängigkeit vom Ergebnis der Submission, hierfür wird eine DS 

für den PBUA am 23.08.2018 erstellt. 
 

3. dass aufgrund der engen Zeitvorgaben die Vergabe der Modulanlage durch den PBUA am 
23.08.2018 abschließend erfolgen wird.  

 
 
Begründung  
 
A. Beschlusshistorie 
Mit DS 249/16 - 21 in der Sitzung vom 23.11.2017 (Zwischenbericht zur Planung der Versorgung 
mit Betreuungsplätzen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt 2017/2018 und folgende 
Betreuungsjahre) hat die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat beauftragt umgehend eine 
Interimslösung für vier Gruppen (80 Plätze)  auf der Grünanlage Danziger Anlage zu schaffen. 
 
Das Raumprogramm (Anlage1) orientiert sich an dem von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Standard-Raumprogramm für Kindertageseinrichtungen (DS 230/11-16).  
 
B. Ziel 
Ziel ist die Sicherung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für 80 bereits angemeldete Kinder im 
Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt im Grundschulbezirk Goetheschule gemäß des 
Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz im Betreuungsjahr 2017/2018 und 2018/2019 nach § 
24 Abs. 3 SGB VIII; diesen Kindern kann bisher kein Platzangebot gemacht werden. 
Die Stadt Rüsselsheim am Main unterstützt damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
fördert die Bildung und Erziehung von Kindern im Sinne des Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans für 3-6 Jahren.  
 
 
C. Ergebnis der Voruntersuchung 
Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden folgende Aspekte zum Grundstück „Danziger-Anlage“ 
(Parzelle 623/1) im Schulbezirk Goetheschule untersucht:  

- vorhandene Planungsrecht 

- grundsätzliche Aspekte zur Bebauung 

- Kontrolle des Standardraumprogrammes der Stadt Rüsselsheim 

- Stellplatzermittlung 
 
Die Überprüfung ergab, dass eine grundsätzliche Bebauung des Grundstückes mit einer Ü3-
Einrichtung möglich ist, hierfür aber eine befristete Befreiung von fünf Jahren des bestehenden 
Bebauungsplanes für die öffentliche Grünfläche notwendig ist. Nach Ablauf dieser fünf Jahren ist zu 
prüfen, ob ein weiterer Bedarf von Betreuungsplätzen für Kinder ab drei bis zum Schuleintritt 
erforderlich ist und es ist evtl. eine Verlängerung der Standzeit zu beantragen. 



 
Für die Interimskita Danziger Anlage ist eine Modulbauweise mit erhöhten Schallschutzmaßnahmen 
aufgrund der Fluglärmschutzzone nach dem Fluglärmschutzgesetz erforderlich. Es können daher 
keine Standardcontainer verwendet werden, da zum Beispiel die erforderliche Lüftungsanlage eine 
größere Raumhöhe erfordert und höhere Ansprüche an Dach und Fassade (Fenster) vorgegeben 
sind.  
 
Auch aufgrund der Mindeststandzeit von fünf Jahren stellt deswegen der Kauf der Module die 
wirtschaftlichste Lösung dar. An dieser Stelle wird auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Interim II 
der Sophie-Opel-Schule verwiesen. Hier hat die Überprüfung Mieten oder Kauf gezeigt, dass ab 
einer Standzeit von 3 ½ Jahren, der Kauf die wirtschaftlichste Lösung darstellt.  
 
Die erforderliche Grundfläche für das Gebäude von ca. 1.050 m² lässt sich durch die Unterteilung 
der öffentlichen Grünfläche auf eine Teilgrundstücksfläche von ca. 2.050 m² und dem vorhandenen 
zu schützenden Baumbestand nur als zweigeschossige Lösung umsetzen. Das Raumprogramm ist 
mit den Nutzern abgestimmt. Je nach Hersteller können sich evtl. die Containergrößen sowie die 
Gesamtfläche der Interimskita variieren. Für den Außenbereich stehen ca. 1.000 m² an Fläche zur 
Verfügung.  
  
Die benötigten Stellplätze für die Interimskita werden rechnerisch auf dem Parkplatz Berliner Platz 
nachgewiesen und per Baulast für die Standzeit von fünf Jahren eingetragen. 
 
Aufgrund der Dringlichkeit und zur Beschleunigung des Verfahrens wird die Vergabe der Container 
von der Stadtverordnetenversammlung auf den Planungs-, Bau- u. Umweltausschuss übertragen. 
 
D. Auswirkung auf Dritte 
Von der Umsetzung der Interimskita ist die bestehende Grünfläche Danziger Anlage für die 
Öffentlichkeit betroffen. Die vorhandene und durch die Öffentlichkeit nutzbare Grünfläche wird 
verkleinert. Der vorhandene Bolzplatz und ein Spielgerät müssen versetzt werden. Weiterhin 
müssen voraussichtlich zwei Jungbäume und ein erhaltenswürdiger Bestandsbaum (Eberesche 
Stammumfang 1,75m) gefällt werden. Für Ersatz wird gesorgt.  
 
E. Kosten 
Der Kostenrahmen für die Interimslösung in Modulbauweise inkl. Vorbereitung des Grundstückes 
einer viergruppigen Kindertagesstätte für über Dreijährige werden auf ca. 2,6 Mio. € geschätzt. 
 

KG 200 Herrichten u. Erschließen       55.000 € 

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.360.000 € 

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen In KG 300 enthalten€ 

KG 500 Außenanlagen    250.000 € 

KG 600 Ausstattung    120.000 € 

KG 700 Baunebenkosten    500.000 € 

Risiko    315.000 € 

Gesamt 2.600.000 € 

 
F. Termine 
Die Vergabe der Module erfolgt voraussichtlich am 23.08.2018 durch den PBUA. Der 
Rahmenterminplan sieht die Fertigstellung des gesamten Projektes inkl. Außenanlage im 1. Quartal 
2019 vor. 
 
 



 
G. Finanzierung 
Für die Interimskita wurden vorsorglich in der Fortschreibung zum Haushalt 2018  im 
Finanzhaushalt unter der Investitionsnummer 060446423B (Interims Danziger Straße) für 2018  2,6 
Mio. € etatisiert. 
  
Anlagen 
Anlage 1: Standardraumprogramm für eine viergruppige Einrichtung 
Anlage 2: Planstudie 
 
Rüsselsheim am Main, den 17.04.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



Anlage 1

Standardraumprogramm für Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft zur

bedarfsorientierten Nutzung durch verschiedene Altersgruppen (U3 und Ü3)

Nr. Raumbezeichnung Bemerkungen/ Planung Anz. m² Summe m²

1 Kita Gruppenbereiche

1.1 Gruppenraum
Größe kann variieren (45m²-50m²) 

Gruppengrößen Ü 3: 20-25 Kinder, U3 10 -12 

Kinder; Lichte Raumhöhe min 2.80 m

4 48 192

1.2 Ruheraum/ Nebenraum
Größe kann variieren (20 m²-23 m²), solllte 

schallmäßig zur Gruppe abkoppelbar sein
4 22 88

1.3 WC/ Wickelzone/Dusche U3: Sichtbezug zu Gruppenraum 4 12 48

1.4 Waschraum Kinder optional

328

2
Kita weitere pädagogische 

Räume

2.1 Material / Pädagogik
opptional  Flächen auch an den Gruppen 

anordnen
2 12 24

2.2 Multifunktionsraum Anzahl nach Erfordernis/ Konzept 1 20 20

2.2.1 Multifunktionsraum 1 15 15

2.3 Mehrzweckraum

Anordnung idealerweise mit 

Verbindungsmöglichkeit zum Foyerbereich bei 

Veranstaltungen

1 60 60

2.4 Material / Stuhllager Raumbezug Mehrzweckraum 1 20 20

139

3 Kita allgemeiner Bereich

3.1 Büro Leitung Zuordnung und Sichtbez. Eing. Kita 1 15 15

3.2 Personal- / Besprechungsraum
1 Arbeitsplatz, keine TK; Größe abhängig von 

Mitarbeiter/innenzahl
1 25 25

3.3 Elterngespräch in Büro Leitung oder sonstigem Raum

3.4 Küche Zusammenh. Anlieferung/ Entsorgen; 1 25 25

3.4.1 Küchenaufzug optional 4

3.5 Lebensmittellager Nur Trockenlager 1 6 6

3.6 Nassmülllager nur nach Erfordernis Küchenkonzept 6

3.7 Hauswirtschaftsraum Wäschelager, Waschen, Trocknen 1 12 12

3.8 Putzraum Ein Putzraum je Etage 1 5 5

3.7 Umkl. Hauswirtschaft In direkt. Verbindung zu Küche/ HWR 1 5 5

93

Beispiel einer 4 gruppigen Einrichtung



Anlage 1

4 Kita Nebenräume

4.1 Garderobenzonen

Für jeweils 20 Kinder: (20*0,40*1,5) im 

Flurbereich, als Objekt, als Nische, 

entwurfsabhängig

4 12 48

4.2 WC Beh. mit Dusche ebenerdig, im EG 1 10 10

4.3 WC Besucher Im beh. WC

4.4 WC Personal
Nach Arbeitsstättneverordnung                                 

bis jeweils 10 MA männl 1 WC + Waschtisch,                        

bis jeweils 10 MA weibl. 1 WC + Waschtisch

2 6 12

4.5 Windfang 1 12 12

4.6 Eingangsbereich 1 40 40

4.7 Abstellraum Kinderwagen
optional, idealerweise außerhalb anzuordnen, 

verschließbar

4.8 Außenspielmaterial
idealerweise außerhalb anzuordnen, 

verschließbar
1 16 16

138

Zwischensumme (NF) 698

5 Kita VF / FF

5.1 Verkehrsflächen pausch. 24% der NF, ist aber entwurfsabhängig!) 168

5.1.1 Matschschleusen

evtl. zusätzlich vorsehen; entwurfsabhängig, 

Möglichkeit für Wechsel Schuhwerk, Garderobe 

Gummistiefel o. ä.

1 12 12

5.1.1 Aufzug optional

5.2 Technikfläche HLS abhängig vom Technikkonzept 1 20 20

5.3 Hausanschluss El. 1 6 6

5.4 Hausanschluss Gas 1 6 6

5.5 Heizraum 1 10 10

5.6 Lager Hausmeister o. ä. (optional)

222

Erforderliche NGF 920

Erforderliche BGF
Pauschale Umrechnung BGF zu NGF 0,85 

(Konstruktionsfläche etc.)
1.082



Anlage 1

6 Kita Freiflächen

6.1 Überdachte Außenspielfläche nach Erfordernis; Sonnensegel, Pergolen o.ä.

6.2 Stellplätze PKW
Laut Stellplatzsatzung der Stadt Rüsselsheim: 1 

STP je 40 m² NF, min. jedoch 2 STPs. Davon 10 

% für Besucher vorsehen

6.3 Fahrradstellplätze

Laut Stellplatzsatzung der Stadt Rüsselsheim: 1 

STP je 40 m² NF, min. jedoch 2 STPs. Davon 10 

% für Besucher vorsehen

6.4 Abfallbehälteraufstellfläche nach Größe der Einrichtung

6.5 Geräteraum außen (falls nicht unter 4.8 eingeplant) 20

Anmerkungen:

Das standardisierte Raumprogramm lässt sich flexibel auf die jeweiligen Bedarfe übertragen. 

Kindertagesstätten-Neubauten sollen generell barrierefrei ausgeführt werden und im Falle einer 2 

Geschossigkeit mit einem Aufzug ausgestattet werden, bis auf den Aufzug hat dies keine Auswirkung 

auf die Größe des Raumprogramms. Eine angedachte teilweise und temporäre Fremdnutzung 

einzelner Bereiche, z.B. des Mehrzweckraums muss im Einzelfall geprüft werden (Fremdzugang, 

Nutzung Sanitäranlagen etc.). Diesbezügliche Auswirkungen auf das Raumprogramm sind entwurfs- 

und budgetabhängig.
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